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Die Post langt zu
UmsatzSTEUER Die Einschränkung der Umsatzsteuerfreiheit für 
Postdienste trifft die Wohlfahrtsverbände besonders hart.

Text: Christoph Beine

politik I recht I steuern

ie Betreuung ihrer Mitglieder und das Sammeln  
von Spendengeldern kommt die Sozialverbände 
künftig teuer zu stehen. Die Steuererhöhung auf 

Postdienstleistungent zum 1. Juli trifft insbesondere Wohl-
fahrtseinrichtungen, die ihre Spendenaufrufe, Mitglieder-
Magazine oder Spendenquittungen per Brief versenden. 
Bisher waren Postdienstleistungen global von der Umsatz-
steuer befreit. Dieses Privileg wurde jetzt auf die so genannten Univer-
salleistungen eingeschränkt, welche die flächendeckende Grundver-
sorgung der Bevölkerung mit Postdienstleistungen sicherstellen sollen. 
Leistungen, die darüber hinausgehen – insbesondere das Produkt ‚Info-
post’ – unterliegen neuerdings  der Umsatzsteuer zum Regelsteuersatz. 
Diese Rechnung verdeutlicht den Kosteneffekt: Eine Wohlfahrts- 
einrichtung, die am 30. Juni einen Spendenaufruf per ‚Infopost’ an 
50 000 Empfänger versendete, zahlte hierfür Portokosten von 12 500  
Euro. Seit dem 1. Juli kostet die gleiche Leistung 14 875 Euro, also 2375 
Euro mehr. Die Mehrbelastung ergibt sich ausschließlich aus der Umsatz-
steuerpflicht von 19 Prozent auf den bisherigen Preis. Diese Regelung trifft 
die Wohlfahrtseinrichtungen besonders, da Spendenaufrufe per Brief 

die höchste Erfolgsquote 
im Bezug auf Spendenein- 
nahmen im Vergleich zu 
anderen Kommunikations-
wegen aufweisen. Bemer-
kenswert in diesem Zusam-
menhang ist, dass die Post 
AG in diesem Bereich keine 
Nettopreissenkung per 1. 

Juli eingeführt hat, obwohl sie zukünftig ihre Kosten durch Vorsteuerab-
züge entlasten kann.
Eine Erstattung der Mehrkosten durch die Finanzverwaltung scheidet  
bei Einrichtungen des Dritten Sektors weitgehend aus. Deshalb erhöht 
die zusätzliche Steuer die Kostenquote je erhaltenem Euro Spende, womit 
diese Gelder der unmittelbaren Wohlfahrtspflege nicht mehr zur Verfü-
gung stehen. Verringern lassen sich diese Mehrkosten nicht. Vorstellbar 
wäre zum Beispiel die Einschaltung von Lettershops in Trägerschaft von 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen oder anerkannten Inte-
grationsprojekten. Wie schon in den Zeiten vor der Steuerpflicht der Por-
toaufwendungen liegt bei diesen Fällen aber auch weiterhin ein durch-
laufender Posten im Sinne des Umsatzsteuerrechts vor. Konsequenz 
daraus ist, dass diese Entgeltbestandteile nicht an dem ermäßigten Um-
satzsteuersatz partizipieren können.
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Griff in die Portokasse
So verteuert sich der Versand eines Spendenaufrufs an 50 000 
Empfänger durch den Verlust der Umsatzsteuerfreiheit:

	 bis zum 30. Juni	 seit dem 1. Juli
Portokosten	 12 500	 12 500 
Mehrwertsteuer1	 –	 2375

Gesamt	 12 500 	 14 875
1 19 Prozent; alle Angaben in Euro
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